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Die Geschäfts-Ordnung vom Teilhabe-Beirat  
im Landkreis Böblingen  

Vorwort 

Der Landkreis Böblingen möchte sich gut  

um die Interessen von Menschen mit Behinderung kümmern.  

Aus diesem Grund gibt es den Teilhabe-Beirat.  

Teilhabe heißt: dabei sein und mit machen.  

Der Teilhabe-Beirat ist eine Gruppe von  

Menschen mit Behinderung und unterstützt den Landkreis Böblingen.  

Der Teilhabe-Beirat spricht für alle Menschen mit  

besonderem Unterstützungs-Bedarf im Landkreis Böblingen.  

Die Mitglieder vom Teilhabe-Beirat  

müssen ihre Aufgaben und die Regeln kennen.  

Die Aufgaben und Regeln stehen in der Geschäfts-Ordnung.  
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1. Wie entsteht der Teilhabe-Beirat? 

Zuerst gibt es eine Einladung von sozialen Einrichtungen  

zur Wahl vom Teilhabe-Beirat.  

Die sozialen Einrichtungen sind:  

 Atrio Leonberg, 

das sind die Werkstätten und Wohnstätten im Raum Leonberg. 

 GWW Böblingen und Sindelfingen, 

das sind die Werkstätten und Wohnstätten im Raum Böblingen  

und Sindelfingen. 

 Tennentaler Gemeinschaften Deckenpfronn,  

Die Tennentaler Gemeinschaften sind für  

den Raum Herrenberg zuständig. 

Die Einrichtungen laden Vertretungen aus diesen Bereichen ein: 

 Werkstatt 

 Wohnheim 

 Schulen 

 Senioren 

 FuB, das ist der Förder- und Betreuungs-Bereich 

Die Vertretungen wählen die Mitglieder vom Teilhabe-Beirat für 5 Jahre.  
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2. Die Mitglieder vom Teilhabe-Beirat 

Der Teilhabe-Beirat besteht aus 10 Mitgliedern.  

Sie dürfen alle bei den Sitzungen mitentscheiden.  

Jedes Mitglied hat eine Vertretung  

und kann eine Assistenz zu den Sitzungen mitbringen.  

Jedes Mitglied kann mit einem Grund  

aus dem Teilhabe-Beirat ausscheiden.  

Der Bereich von dem Mitglied bestimmt das Ersatz-Mitglied.  

Hinweis: bis Juli 2019 gibt es 11 Mitglieder im Teilhabe-Beirat.  

Das 11. Mitglied spricht für die Menschen aus dem  

Förder- und Betreuungs-Bereich.  

  




